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Ab dem 25. Dezember 2008 dürfen Factoring- und Finan-

zierungsleasinggeschäfte nur noch mit Banklizenz oder 

Finanzdienstleisterlizenz betrieben werden. 

Mit Wirkung zum 25. Dezember 2008 wurden die nach Kre-
ditwesengesetz erlaubnispflichtigen Finanzdienstleistungen in 
§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 und Nr. 10 KWG um die Tatbestände 
„Factoring“ und „Finanzierungsleasing“ erweitert. Danach dür-
fen ab diesem Stichtag grundsätzlich nur noch Finanzdienst-
leistungsinstitute, denen eine Erlaubnis zum Betreiben von 
Factoring und Finanzierungsleasing erteilt wurde, sowie Kre-
ditinstitute Factoring betreiben bzw. bei Finanzierungslea-
singverträgen als Leasinggeber tätig werden.

§ Unternehmen, die am 25. Dezember 2008 bereits eine 
Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zum 
Betreiben der Finanzdienstleistungen „Anlagevermitt-
lung“, „Anlageberatung“, „Betrieb eines multilateralen 
Handelssystems“, „Platzierungsgeschäft“, „Abschluss-
vermittlung“, „Finanzportfolioverwaltung“ oder „Eigenhan-
del“ besessen haben, bedürfen keiner neuen Erlaubnis. 
Vielmehr erstrecken sich bereits erteilte Erlaubnisse für 
das Betreiben der vorgenannten Finanzdienstleistungen 
aufgrund der Übergangsregelung in § 64j Abs. 1 KWG
automatisch auch auf das Betreiben von Factoring und 
Finanzierungsleasinggeschäften als Leasinggeber. 

§ Unternehmen, die bisher keine Erlaubnis zum Betreiben 
von Bankgeschäften oder zur Durchführung der oben ge-
nannten Finanzdienstleistungen besitzen, aber dennoch 
Factoring oder Finanzierungsleasing als Leasinggeber in 
gewerblichem Umfang betreiben, unterliegen daher ab 
dem 25. Dezember 2008 der neu eingeführten Erlaubnis-
pflicht. Allerdings sieht die Neuregelung in § 64j Abs. 2 
KWG für solche Unternehmen bis zum 31. Januar 2009
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eine Übergangsfrist vor. Handelt es sich bei dem Unter-
nehmen um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des 
§ 267 Abs. 1 HGB, verlängert sich die Übergangsfrist bis 
zum 31. Dezember 2009.

§ Innerhalb der Übergangsfrist können betroffene Unter-
nehmen die notwendige Erlaubnis im Wege eines verein-
fachten Verfahrens durch eine schriftliche Anzeige an die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) 
und die jeweils zuständige Hauptverwaltung der Deut-
schen Bundesbank einholen. Im Gegensatz zum ordentli-
chen Erlaubnisverfahren, welches nach Ablauf der Über-
gangsfrist Anwendung finden wird, erfolgt im Rahmen des 
Anzeigeverfahrens seitens der BaFin keine materielle 
Prüfung hinsichtlich des Vorliegens bestimmter Tatbe-
standsvoraussetzungen, die bei einem späteren Antrag 
erfüllt sein müssten. Die Anmeldung erfolgt durch Über-
sendung eines Formblatts, welches auf der BaFin-
Homepage abgerufen werden kann. Diesem ist der Jah-
resabschluss für das letzte abgelaufene Geschäftsjahr, 
oder soweit dieser nach den hierfür geltenden Fristen 
noch nicht aufzustellen war, der Jahresabschluss für das 
diesem vorausgegangene Geschäftsjahr, oder soweit 
noch kein Jahresabschluss aufzustellen war, die Eröff-
nungsbilanz und eine unterjährige Gewinn- und Verlust-
rechnung, sowie ein aktueller Handelsregisterauszug und 
die Gewerbeanzeige nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Gewerbe-
ordnung beizufügen. Bei zeitgerechtem Eingang der An-
zeige bei der BaFin und der jeweils zuständigen Haupt-
verwaltung der Deutschen Bundesbank gilt die entspre-
chende Erlaubnis als erteilt.

§ Nach wie vor erlaubnisfrei ist das Finanzierungsleasing 
durch eine Leasing-Objektgesellschaft als Leasinggeber. 
Nach der gesetzlichen Regelung liegt eine Leasing-
Objektgesellschaft allerdings nur dann vor, wenn eine 
Gesellschaft direkt als Leasinggeber auftritt, nur ein ein-
zelnes Objekt verleast und von einer Gesellschaft verwal-
tet wird, die selbst die Erlaubnis zum Betrieb des Finan-
zierungsleasinggeschäfts hat. 

§ Sofern ein Leasinggeschäft als Operating Leasing zu 
qualifizieren ist, kann dieses auch weiterhin ohne Bank-
oder Finanzdienstleisterlizenz ausgeübt werden. Da die 
BaFin aber bisher noch kein Kriterien für die Abgrenzung 

Keine neue Erlaubnispflicht für 
Leasing-Objektgesellschaften

Keine neue Erlaubnispflicht für 
Operating Leasinggeschäft

Schriftliche Anzeige an BaFin und Bundesbank



zwischen erlaubnispflichtigem Finanzierungsleasing und 
erlaubnisfreiem Operating Leasing veröffentlicht hat, ist 
zurzeit noch unklar, inwieweit sich die Neuregelung auf
Fondsgestaltungen auswirkt. Die BaFin hat jedoch ange-
kündigt, im ersten Quartal 2009 ein entsprechendes Aus-
legungsschreiben zu veröffentlichen.
Bis zur Veröffentlichung konkreter Kriterien für die Ab-
grenzung zwischen Finanzierungsleasing und Operating 
Leasing durch die BaFin kann eine Erlaubnispflicht nur 
anhand allgemein zivilrechtlicher, steuerrechtlicher und 
sonstiger bisher von den Aufsichtsbehörden vertretener 
Auffassungen zur Abgrenzung zwischen den beiden Ar-
ten von Leasing ermittelt werden. Allerdings kann eine 
solche Ermittlung nur für den konkreten Einzelfall vorge-
nommen werden.

Sollten Sie Unterstützung bei der Durchführung des Anzeige-
verfahrens benötigen oder Fragen im Hinblick auf die neue 
Erlaubnispflicht für das Factoring und das Finanzierungslea-
singgeschäft haben, steht Ihnen das Fondsteam von Heuking 
Kühn Lüer Wojtek gerne zur Verfügung.

Wir werden Sie informieren, sobald es Neuigkeiten in diesem 
Bereich gibt. 

Das Formblatt für die Anzeige bei der BaFin finden Sie unter: 

http://www.bafin.de/cln_109/SharedDocs/Downloads/DE/Serv
ce/Merkblaetter/mb__081223__anzeigeformblatt__leasing__f
actring,templateId=raw,property=publicationFile.doc/mb_0812
23_anzeigeformblatt_leasing_factoring.doc

des einzelnen Sachverhaltes gerechtwerdende individuelle Beratung 
nicht ersetzen.
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